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(2) Das Urteil lautet:
1. aut Zurückweisung des unbegründeten 

Rechtsmittels;
2. auf Abänderung des angefochtenen Ur

teils;
3. auf Aufhebung des angefochtenen Urteils 

und Zurückverweisung der Sache an das 
Gericht erster Instanz oder ein benach
bartes Gericht gleicher Ordnung. Hat das 
Gericht unter Verletzung des § 30 des Ge
richtsverfassungsgesetzes oder der §§ 4,11 
Absatz 2 oder 14 Absatz 1 Ziffer 2 der 
Militärgerichtsordnung entschieden, wird 
die Sache an das zuständige Gericht ver
wiesen.
(3) Die Einstellung des Verfahrens 

durch Beschluß kann unter den gleichen 
Voraussetzungen ausgesprochen werden wie 
bei den Verfahren erster Instanz (§§ 247 bis 
240).

Notwendige Aufhebung 
und Zurückverweisung

Das angefochtene Urteil Ist aufzuhoben
und die Sache zurüdczuverwelsen, wenn
1. das erkennende Gericht nicht vorschrifts

mäßig besetzt war;
2. das erkennende Gericht nach § 30 des 

Gorichtsverfassungsgesetzes oder §§ 4, 11 
Absatz 2 oder 14 Absatz 1 Ziffer 2 der 
Militärgerichtsordnung sachlich unzustän
dig war;

3. die Hauptverhandlung in Abwesenheit 
eines Beteiligten, dessen Anwesenheit das 
Gesetz verschreibt, stattgefunden hat;

4/ das Urteil auf Grund einer Haupt
verhandlung ergangen 1st, bei der die 
Vorschriften über dio Öffentlichkeit des 
Verfahrens verletzt sind;

5. die Vorschriften Uber das Recht auf Ver
teidigung verletzt worden sind.

§301
Selbstentscheidung

(1) Beruht das angefochtene Urteil auf 
ungenügender Aufklärung oder unrichtiger 
Feststellung des Sachverhalts und hat das 
Gericht ausnahmsweise eine eigene Beweis
aufnahme durchgeführt, kann es das ange
fochtene Urteil abändern und in der Sache 
selbst entscheiden.

(2) Ergibt sich auf Grund der Haupt
verhandlung, daß das Urteil im Schuld- oder 
Stratausspruch abzuändern ist, kann das 
Gericht selbst entscheiden, wenn
1. keine höhere als die in erster Instanz er

kannte Strafe auszusprechen ist;
2. eine höhere als die in erster Instanz er

kannte Strafe oder eine Zusatzstrafe aus
zusprechen ist, sofern der Protest zuun
gunsten des Angeklagten eingelegt und 
dieser anwesend ist.
(3) Das Gericht muß selbst entscheiden, 

wenn der Angeklagte ohne weitere tatsäch
liche Erörterungen freizusprechen ist; das 
gleiche gilt, wenn nach den Bestimmungen 
des Strafgesetzbuches von Maßnahmen der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit abzu
sehen ist

§302
Wirkung des Urteils auf Mitverurteilte

Wird das Urteil zugunsten eines Ange
klagten wegen Verletzung des Gesetzes auf
gehoben und erstreckt sich das Urteil, soweit 
es aufgehoben wird, noch auf andere Ange
klagte, wird das Urteil auch zugunsten die
ser Angeklagten aufgehoben oder abgeän
dert.

§303
Inhalt der Urtellsgründe

(1) In den Urteilsgründen ist darzulegen, 
ob das Rechtsmittel aus tatsächlichen oder 
rechtlichen Gründen als unbegründet zu
rückgewiesen worden ist

(2) Wird dem Rechtsmittel stattgegeben, 
ist anzugeben, auf welchen Gründen die 
Aufhebung und Zurückverwclsung oder die 
Abänderung und Selbstentschcidung beruht.

(3) Im Falle der Zurüdeverweisung kön
nen in dem Urteil Weisungen mit binden
der Kraft erteilt werden.

(4) Im übrigen gelten die §§ 242 bis 244.

§304
Allgemeine Vorschriften

Für das Verfahren über den Protest und 
die Berufung gelten im übrigen die allge
meinen Vorschriften über dos gerichtliche 
Verfahren erster Instanz entsprechend.


